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Was sind virtuelle Welten?

� Definition:
� Als virtuelle Welt oder Virtual World, kurz VW, wird eine Welt bezeichnet, 

welche zumeist über den Computer und das Internet betreten werden kann. 
Eine virtuelle Welt besteht aus einer Software, physikalischen Gesetzen, 
mindestens einem Avatar pro Besucher und den Randbedingungen der
virtuellen Welt. (Quelle: Wikipedia)

� Unterscheidung zwischen MMOGs und MMOVWs
� Kein Rechtsbegriff



Was sind virtuelle Welten?

� MMOGs:
� Der Begriff Massen-Mehrspieler-Online-Gemeinschaftsspiel bzw. englisch 

Massively Multiplayer Online Game bezeichnet einen Typ eines 
Computerspiels, das den Spielern eine virtuelle persistente Welt bietet und 
von sehr vielen (häufig mehreren tausenden) Spielern gleichzeitig über das 
Internet gespielt werden kann. Typischerweise interagieren und 
kommunizieren die Spieler miteinander und prägen somit das Fortschreiten 
der virtuellen Welt gemeinsam. (Quelle: Wikipedia)

� Bsp.: World of Warcraft, Everquest





Was sind virtuelle Welten?

� MMOVWs:
� Twinity oder SecondLife sind Beispiele für MMOVWs - Mass Multiplayer 

Online Virtual Worlds. Bei diesen virtuellen Welten steht nicht das Spielen im 
Vordergrund, noch wird man 'gezwungen' eine andere Rolle als die seiner 
eigenen Person einzunehmen. (Quelle: Wikipedia)





Rechtsverhältnisse in virtuellen Welten  
„Nutzer – Anbieter“

(am Beispiel Linden Lab)



Vertragsgrundlage: „Terms of Service“



Vertragsgrundlage: „Terms of Service“

� Rechtsnatur: AGB

� Wirksame Einbeziehung der AGB



„Terms of Service“

� Rechtswahl und Gerichtsstand: USA

Dispute Resolutions

„This Agreement between you and Linden Lab shall be governed in all 

respects by the laws of the State of California…“

„You and Linden Lab agree to submit to the exclusive jurisdiction and venue 

of the courts located in the City and County of San Francisco, California,…“



„Terms of Service“

� Rechtswahl USA nach dt. IPR grundsätzlich zulässig
� Art. 27 EGBGB: „Freie Rechtswahl“

� Ausnahmen
� Zwingendes Recht, sofern diese internationale Geltung beanspruchen

� Beispiel: Verbraucherschutz (Art. 27, 29, 29a EGBGB) → Schutz 
entsprechend §§ 305 BGB



� Rechtliche Würdigung der Vertragsklauseln ? → US Recht

� Anmerkungen zu Vertragsklauseln (1):

� Sec. 1.2 → Klarstellung: Keine Verantwortung für Rechtsverhältnis der End-
User untereinander

„Terms of Service“



� Anmerkungen zu Vertragsklauseln (2):

� Sec. 1.3 → Klarstellung: Für Rechte von Linden Lab oder Dritten ist Lizenz 
erforderlich:

� D.h. keine „Selbstbedienung“ sondern Erlaubnis einholen 
(Bsp. „Coca-Cola“)

� Linden Lab selbst gewährt Rechte in „Trademark Usage FAQ“
(z. B. Nutzung von Screenshots, wie in dieser Präsentation)

� Rechtsfolge bei Rechteverletzung Dritter? → Bei Bedarf Abmahnung

„Terms of Services“



„Terms of Services“
� Sec. 2.3, 

Sec. 3.2 → Eigene Verantwortung End User

� Sec. 2.6 → Recht von Linden Lab zur Führung und Sperrung des      
„Account“. Ist das zulässig? Bragg v. Linden Lab?                                      
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht?

� Sec. 5.1 → Anspruchsverzicht bei Haftung von Linden Lab als „Mitstörer“

� Sec. 5.5 → Weitreichende Haftungsbeschränkung nach US-Muster

� Sec. 5.6 → Haftungsfreistellung von Linden Lab bei Inanspruchnahme  
durch Dritte 



Haftungsregelung



„Privacy Policy“ und  „Trademark Usage“

� Gültigkeit des deutschen Datenschutzrechtes

� Bedeutung der „Trademark Usage“



Störerhaftung von Linden Lab als „Host Provider“

� Provider sind für fremde, gespeicherte Daten nicht verantwortlich, wenn 
(1) keine Kenntnis über rechtswidrige Handlung vorliegt oder (2) sie nach 
Kenntnis sofort tätig geworden sind –
(§ 10 Telemediengesetz - Haftungsprivileg).

� Keine Verpflichtung zur Überwachung und Nachforschung –
(§7 Telemediengesetz).

� Aber: Haftungsprivileg gilt nicht für Unterlassungsansprüche. Hier greift 
allgemeine Störerhaftung: Pflicht zur Vermeidung zukünftiger Störungen, 
d.h. faktische Überwachungspflicht –
(Rolex / Ricardo – Urteil, März 2004, Bestätigt durch BGH April 2007).



Rechtsverhältnisse „untereinander“



Rechtsverhältnisse „untereinander“

� „Terms of Services“ ?

Sec. 1.2 → Klarstellung: Linden Lab hat keine Verantwortung

� Rechtsprechung? → nur rudimentär

� Im Wesentlichen Auseinandersetzung in juristischer Literatur



Rechtsprechung

� LG Köln, Urteil vom 214.2008 – 28 O 124/08 

Virtueller Dom in Second Life



Literatur – Zivilrecht

� Virtuelle Gegenstände – Kaufvertrag und Übereignung
Immaterialgüter i.S.d. BGB, die Vorschriften über den Sachkauf finden 
entsprechende Anwendung.
Übertragung des virtuellen Gegenstandes erfolgt analog zu § 929 BGB.

� Werkvertrag
Werkvertrag, wenn eine Partei einen bestimmten virtuellen Gegenstand 
übertragen bekommen möchte.

� Vermietung / Verpachtung
Rechte können nicht vermietet, sondern nur nach § 581 BGB verpachtet werden.
Software kann vermietet werden: Virtueller Gegenstand = Teil einer Software,
und somit vermietbar nach den Regeln des § 535 BGB.



� Schadensersatz

Schadensersatzansprüche könnten sich aus dem individuell vorliegendem

Vertragstyp ergeben. Für einen Schadensersatzanspruch aus unerlaubter

Handlung (§ 823 BGB) müsste am virtuellen Gegenstand zumindest ein

ausschließliches Recht mit ähnlichem Charakter wie Eigentum bestehen.

� Widerruf / Löschung von Bewertungen

Ob eine Bewertung widerrufen werden muss, hängt davon ab, ob es sich um

Tatsachenbehauptungen oder Meinungsäußerungen in Form einer Wertung

handelt.

Literatur - Zivilrecht



� Beleidigung: Etablierte Charaktere mit Reputation sind „beleidigungsfähig.“
� Diebstahl / Raub: Die „Körperlichkeit“ nach dem StGB ist nicht gegeben.
� Betrug: Wenn virtuelle Gegenstände „Vermögenswerte“ sind und Täuschung, 

Irrtum, Verfügung und Schaden beim anderen User vorliegen.
� Computerbetrug: Beim Computerbetrug muss der Täter Datenverarbeitung 

unrechtmäßig beeinflusst haben, und somit das Vermögen eines anderen Users 
geschädigt wurde.

� Ausspähen von Daten: Virtual Rape - Voodo Dolls
� Nötigung / Erpressung: Täter droht einem anderen User Übel an (kann jede 

vom Betroffenen als nachteilig empfundene Veränderung sein) und verschafft 
sich somit Vermögensvorteil.

� Hehlerei: Virtuelle Gegenstände sind keine notwendigen „Sachen.“
� Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Meist nicht gegeben, da 

Verbindungen unterbrochen werden können und Handlungen an virtuellen 
Personen nicht ausreichen.

� Kinderpornographie: Darstellung von „wirklichkeitsnahem Geschehen“ reicht.

Strafrecht



Viel Spaß und Erfolg in den

virtuellen Welten…



Hinweis

Die dargebotenen Informationen geben eine erste 

Orientierungshilfe. Sie erheben keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit und können die rechtliche Beratung 

im Einzelfall nicht ersetzen.
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